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Teil A:  Allgemeine Turnierbestimmungen 

1. Westernturniere 

Abschnitt A.1 Turnierkategorien  

§ 100 SWRA-Turnierkategorien  

Die Turnierkategorien sind: 

SM = Schweizer Meisterschaft 

A/Q Turniere = SWRA-Turniere mit Qualifikation zur SM 

B-Turniere = Regionalgruppen Meisterschaften 

M-Turnier = Mannschafts-Turnier 

D-Turniere = Einsteiger-Turniere 

E-Turniere = Playdays Breitensportliche Wettbewerbe 

Abschnitt A.2 : Turnier diszipline 

§ 200 SWRA-Turnier diszipline 

Die offiziellen Turnierdiszipline und die internationalen Abkürzungen 

sind: 

 

WPL  Western Pleasure 

WHS  Western Horsemanship 

TH  Trail (Trail Horse) 

SSH  Showmanship at Halter 

WR  Western Riding 

SUHO Superhorse 

JUPF  Jungpferdeprüfungen 

RN   Reining 

WCH Working Cow Horse 

CUT  Cutting 

 

Weitere Wettbewerbe: siehe Teil C: Sonderprüfungen und 

Breitensportwettbewerbe.
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Abschnitt A.3 : Leistungsklassen der SWRA 

§ 300  Leistungsklassen-Übersicht 

Die SWRA unterscheidet folgende Leistungsklassen: 

 

LK 1A Leistungsklasse: Erwachsene 

LK 2A Leistungsklasse: Erwachsene 

LK 2 B Leistungsklasse: Jugendliche 

LK 3A Leistungsklasse: Erwachsene 

LK 4 A Leistungsklasse: Erwachsene 

LK 4 B Leistungsklasse: Jugendliche 

LK 5 A Leistungsklasse: Erwachsene 

LK 5 B  Leistungsklasse: Jugendliche 

 

Leistungspunkte und Auf- und Abstieg zwischen den Leistungsklassen: 

siehe Abschnitt A.4.  

3.1. Leistungsklasse 5 

§ 301 Allgemein 

Die LK 5 ist für den Einstieg in das Turnierreiten vorgesehen. Die 

Diszipline können für die LK 5 Reitweisen übergreifend ausgeschrieben 

werden, d. h., es sind Western- ,Freizeit- und klassische Reiter zugelassen, 

oder sie werden nur für Westernreiter ausgeschrieben. Es obliegt dem 

Veranstalter, dies in der Ausschreibung zu vermerken. 

§ 302 Diszipline 

Die Diszipline für die LK 5 sind: 

 

- WPL, WHS, TH, SSH 

 

Sonderprüfungen: siehe Teil C 

§ 303 Registrierung 

Teilnehmer der LK 5 müssen keine SWRA-Mitglieder sein. Ihre Pferde 

müssen bislang nicht beim SVPS registriert sein. 

§ 304 Aufstieg 

Es gibt keine Aufsteiger aus der LK 5 in eine höhere Klasse. 

§ 305 Zugelassene Reiter 

Teilnehmer bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres werden der LK 5 B 

zugeteilt. Teilnehmer ab dem 19. Lebensjahr werden der LK 5 A zugeteilt. 

Maßgeblich ist das Alter am 1. Januar des Jahres, in dem das Turnier 

stattfindet, für das erstmals genannt wird. 

Es besteht keine Brevet Pflicht. 

Erfolgt ein Start in einer höheren LK erlischt die Startberechtigung für die 

LK 5. 

 

In der LK 5 sind Pferde ab 4 Jahre zugelassen. Maßgeblich ist das Alter 

am 1. Januar des betreffenden Jahres. 

 

Es sind keine Hengste zugelassen. 
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3.2. Leistungsklasse 4 

§ 306 Allgemein 

Die LK 4 ist die erste Teilnehmerklasse, für die Leistungspunkten 

vergeben werden. 

§ 307 Diszipline 

Die Diszipline für die LK 4 sind: 

 

- WPL, WHS, TH, SSH, RN 

 

Sonderprüfungen: siehe Teil C 

§ 308 Registrierung 

Teilnehmer der LK 4 müssen nicht SWRA-Mitglieder sein, Ihre Pferde 

müssen beim SVPS registriert sein. Die Reiter müssen im Besitze des 

Reiterbrevets SVPS sein. 

§ 309 Zugelassene Reiter 

Teilnehmer bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres werden der LK 4 B 

zugeteilt. Teilnehmer ab dem 19. Lebensjahr werden der LK 4 A zugeteilt. 

Maßgeblich ist das Alter am 1. Januar des betreffenden Jahres. Die 

zugeteilte LK gilt für das Kalenderjahr. 

§ 310 Zugelassene Pferde 

In der LK 4 sind Pferde ab 4 Jahre zugelassen. Maßgeblich ist das Alter 

am 1. Januar des betreffenden Jahres. 

 

Es sind keine Hengste zugelassen. 

 

§ 311 Zäumung 

Wassertrense, Snaffle-Bit oder Hackamore (Bosal) zweihändig geritten. 

Zäumungen müssen den Ausrüstungsvorschriften der SWRA  entsprechen. 

Mit Kandare, (Western-) Bit, mechanischer Hackamore (gebisslose 

Zäumung mit starker Hebelwirkung) oder Pelham darf nicht geritten 

werden. 

§ 312 All -around-Champion 

Es gibt einen All -around und einen Reserve All-alround Champion in LK 

4. 

3.3. Leistungsklasse 3 

§ 313 Allgemein 

Die LK 3 ist die zweite Teilnehmerklasse, für die eine Leistung nach 

Punkten erforderlich ist. Die Erfolge der Teilnehmer in der LK 4 werden 

bei der SWRA ausgewertet. Die SWRA regelt den Aufstieg in die LK 3 

nach Leistungspunkten. Diese variieren je nach Anzahl Turnieren pro Jahr 

und werden im Verbandsorgan bekannt gegeben. 

 



10 

§ 314 Ausnahmeregelungen 

Auf Antrag können Teilnehmer, die noch nicht in der LK 4 gestartet sind, 

in die LK 3 aufgenommen werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt 

sind: 

- Mitgliedschaft in der SWRA und Besitz des Reiterbrevets 

SVPS 

- Turniererfolge bei anderen Verbänden. 

- Allgemeiner Antrag 

§ 315 Zurückstufung  

Teilnehemer der LK 3 können nicht in die LK 4 zurückgestuft werden. 

§ 316 Diszipline 

Die Diszipline für die LK 3 sind: 

 

- WPL, WHS, TH, SSH, WR, RN, SUHO, WCH, CUT, JUPF 

 

Sonderprüfungen: siehe Teil C 

§ 317 Registrierung 

Teilnehmer der LK 3 müssen SWRA-Mitglieder sein. Ihre Pferde müssen 

beim SVPS registriert sein. 

§ 318 Zugelassene Reiter 

Teilnehmer welche die dafür nötige Punktzahl erreicht haben. 

§ 319 Zugelassene Pferde 

In der LK 3 sind Pferde ab 4 Jahre zugelassen. Maßgeblich ist das Alter 

am 1. Januar des betreffenden Jahres. 

 

Hengste sind zugelassen. 

§ 320 Zäumung 

Die Art der Zäumung ist nicht an das Alter der Pferde gebunden. Erlaubt 

sind: 

Snaffle-Bit zweihändig geritten. Zügel geteilt (Split Reins). Gebisse 

müssen den Ausrüstungsvorschriften der SWRA entsprechen. 

Hackamore (Bosal) zweihändig geritten. Zügel geschlossen (Mecate). Das 

Bosal muss den Ausrüstungsvorschriften der SWRA entsprechen. 

Bit (Western-Kandare), einhändig geritten. Zügel Split Reins oder Romal 

Reins. Bits müssen den Ausrüstungsvorschriften der SWRA  entsprechen. 

§ 321 All -around-Champion 

Es gibt einen All-around und einen Reserve All-alround Champion in LK 

3.  

3.4. Leistungsklasse 2 

§ 322 Allgemein 

Die LK 2 ist die zweithöchste Leistungsklasse. Die Erfolge der Teilnehmer 

in der LK 3 werden bei der SWRA ausgewertet. Die SWRA regelt den 

Aufstieg in die LK 2 nach Leistungspunkten. Diese variieren je nach 

Anzahl Turnieren pro Jahr und werden im Verbandsorgan bekannt 

gegeben. 



  11 

§ 323 Ausnahmeregelungen 

Auf Antrag können Teilnehmer in die LK 2 aufgenommen werden, wenn 

folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 

- Mitgliedschaft in der SWRA und Besitz des Reiterbrevets 

SVPS 

- Turniererfolge bei anderen Verbänden 

- Allgemeiner Antrag 

 

Teilnehmer, die aufgrund von Ausnahmeregelungen in die LK 2 

aufgenommen wurden, unterliegen ab dann trotzdem den Regelungen zur 

Zurückstufung. 

§ 324 Zurückstufung  

Teilnehmer der LK 2 werden in die LK 3 zurückgestuft, wenn sie nicht 

innerhalb eines Kalenderjahrs die erforderlichen Leistungspunkte erreicht 

haben. Die erforderlichen Leistungspunkte werden von der SWRA 

festgelegt und im Verbandsorgan bekannt gegeben. 

§ 325 Freiwillige  Zurückstufung  

Auf begründeten Antrag können sich Teilnehmer der LK 2 freiwillig  in die 

LK 3 zurückstufen lassen. 

§ 326 Leistungsklassenerhalt 

Ein Antrag auf Leistungsklassenerhalt (Beibehaltung der LK)  kann bei der 

SWRA gestellt werden. Dem Antrag sind bisherige Leistungsnachweise 

und eine Begründung besonderer Umstände (z. B. Ausscheiden bisheriger 

Turnierpferde, Ausbildung von Jungpferden, längere Auslandsaufenthalte, 

persönliche Krankheit) beizufügen. Über den Leistungsklassenerhalt 

entscheidet die SWRA. 

 

Die Diszipline für die LK 2 sind: 

 

- WPL, WHS, TH, SSH, WR, SUHO, RN, JUPF, WCH, CUT 

 

Werden Klassen in Junior- und Senior- Pferde geteilt (Junior- Pferde sind 

4 bis 6 Jahre alt, Senior-Pferde 7 Jahre und älter), so dürfen Teilnehmer 

der LK 2A folgende Klassen nennen: 

 

- WPL Jun/Sen, TH Jun/Sen, RN Jun/Sen, WR Jun/Sen. 

 

Sonderprüfungen: siehe Teil C 

§ 327 Registrierung 

Teilnehmer der LK 2 müssen SWRA-Mitglieder sein. Ihre Pferde müssen 

beim SVPS registriert sein. 

§ 328 Zugelassene Reiter 

Teilnehmer bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres werden der LK 2 B 

zugeteilt. Teilnehmer ab dem 19. Lebensjahr werden der LK 2A zugeteilt. 

Maßgeblich ist das Alter am 1. Januar des betreffenden Jahres. Die 

zugeteilte LK gilt für das Kalenderjahr. 

 

Teilnehmer welche die dafür nötige Punktzahl erreicht haben.  
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§ 329 Zugelassene Pferde 

In der LK 2 sind Pferde ab 4 Jahre zugelassen. Maßgeblich ist das Alter 

am 1. Januar des betreffenden Jahres. 

 

Hengste sind zugelassen. 

§ 330 Zäumung 

4- bis 6-jährige Pferde: 

Snaffle-Bit zweihªndig geritten. Z¿gel geteilt (Split Reins) oder ĂSlobber 

Reinsñ. Gebisse m¿ssen den Ausr¿stungsvorschriften der SWRA 

entsprechen. Hackamore (Bosal) zweihändig geritten. Zügel geschlossen 

(Mecate). Das Bosal muss den Ausrüstungsvorschriften der SWRA 

entsprechen. 

Bit (Western-Kandare), einhändig geritten. Zügel Split Reins oder Romal 

Reins. Bitsmüssen den Ausrüstungsvorschriften der SWRA entsprechen. 

7-jährige und ältere Pferde: 

Bit (Western-Kandare), einhändig geritten. Zügel Split Reins oder Romal 

Reins. Bits müssen den Ausrüstungsvorschriften der SWRA entsprechen. 

§ 331 All -around-Champion 

Es gibt einen All-around und einen Reserve All -alround Champion in  

LK 2. 

3.5. Leistungsklasse 1 

§ 332 Allgemein 

Die LK 1 ist die höchste Leistungsklasse. Die Erfolge der Teilnehmer in 

der LK 2 werden bei der SWRA ausgewertet. Die SWRA regelt den 

Aufstieg in die LK 1 nach Leistungspunkten. Diese varieren je nach 

Anzahl Turnieren pro Jahr und werden im Verbandsorgan bekannt 

gegeben. 

§ 333 Ausnahmeregelungen 

Auf Antrag können Teilnehmer in die LK 1 aufgenommen werden, wenn 

folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 

- Mitgliedschaft in der SWRA und Besitz des Reiterbrevets 

SVPS 

- Turniererfolge bei anderen Verbänden 

- Allgemeiner Antrag 

 

Teilnehmer, die aufgrund von Ausnahmeregelungen in die LK 1 

aufgenommen wurden, unterliegen ab dann trotzdem den Regelungen zur 

Zurückstufung. 

§ 334 Zurückstufung  

Teilnehmer der LK 1 werden in die LK 2 zurückgestuft, wenn sie nicht 

innerhalb eines Kalenderjahrs die erforderlichen Leistungspunkte erreicht 

haben. Die erforderlichen Leistungspunkte werden von der SWRA 

festgelegt und im Verbandsorgan bekannt gegeben. 
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§ 335 Freiwillige  Zurückstufung  

Auf begründeten Antrag können sich Teilnehmer der LK 1 freiwillig  in die 

LK 2 zurückstufen lassen. 

Ein Antrag auf Leistungsklassenerhalt (Beibehaltung der LK)  kann bei der 

SWRA gestellt werden. Dem Antrag sind bisherige Leistungsnachweise 

und eine Begründung besonderer Umstände (z. B. Ausscheiden bisheriger 

Turnierpferde, Ausbildung von Jungpferden, längere Auslandsaufenthalte, 

persönliche Krankheit) beizufügen. 

Über den Leistungsklassenerhalt entscheidet die SWRA. 

§ 336 Diszipline 

Die Diszipline für die LK 1 sind: 

 

- WPL, WHS, TH, SSH, WR, SUHO, RN, JUPF, WCH, CUT 

 

Werden Klassen in Junior- und Senior- Pferde geteilt (Junior- Pferde sind 

4 bis 6 Jahre alt, Senior-Pferde 7 Jahre und älter), so dürfen Teilnehmer 

der LK 1A folgende Klassen nennen: 

 

- WPL Jun/Sen, TH Jun/Sen, RN Jun/Sen, WR Jun/Sen 

 

Sonderprüfungen: siehe Teil C 

§ 337 Registrierung 

Teilnehmer der LK 1 müssen SWRA-Mitglieder sein. Ihre Pferde müssen 

beim SVPS registriert sein. 

§ 338 Zugelassene Reiter 

Teilnehmer welche die dafür nötige Punktzahl erreicht haben. 

§ 339 Zugelassene Pferde 

In der LK 1 sind Pferde ab 4 Jahre zugelassen. Maßgeblich ist das Alter 

am 1. Januar des betreffenden Jahres. 

 

Hengste sind zugelassen. 

§ 340 Zäumung 

4- bis 6-jährige Pferde: 

Snaffle-Bit zweihªndig geritten. Z¿gel geteilt (Split Reins) oder ĂSlobber 

Reinsñ. Gebisse m¿ssen den Ausrüstungsvorschriften der SWRA 

entsprechen. Hackamore (Bosal) zweihändig geritten. Zügel geschlossen 

(Mecate). Das Bosal muss den Ausrüstungsvorschriften der SWRA 

entsprechen. 

Bit (Western-Kandare), einhändig geritten. Zügel Split Reins oder Romal 

Reins. Bits müssen den Ausrüstungsvorschriften der SWRA entsprechen. 

7-jährige und ältere Pferde: 

Bit (Western-Kandare), einhändig geritten. Zügel Split Reins oder Romal 

Reins. Bits müssen den Ausrüstungsvorschriften der SWRA entsprechen. 

 

§ 341 All -around-Champion 

Es gibt einen All-around und einen Reserve All -alround Champion in LK 

2.  
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Abschnitt A.4 : Leistungspunkte 

§ 400 Auf- und Abstieg innerhalb der Leistungsklassen 

Die Erfolge der Teilnehmer jeder LK werden bei der SWRA ausgewertet. 

Die SWRA regelt den Auf- und Abstieg innerhalb der LK nach 

Leistungspunkten (LP), die innerhalb eines Jahres erreicht wurden.  

§ 401 Allgemein 

Leistungspunkte können nur in den Turnierdisziplinen der LK erreicht 

werden. Auch in zusammengelegten LK werden LP erreicht. Durch 

Erfolge in Sonderprüfungen oder Breitensportwettbewerben werden keine 

LP erreicht. 

§ 402 Berechnung der Leistungspunkte 

Jeder Teilnehmer erhält LP, wenn er in die Platzierung einer Klasse 

kommt. 

Er erhält LP gemäß der Anzahl der von ihm besiegten möglichen 

platzierten Teilnehmer plus 1 Punkt in der erreichten Platzierung. 

 

Beispiel1: 

 

6 Platzierungen (bei 8 ï 10 Nennungen) 

Teilnehmer auf dem 1. Platz  = 6 LP 

Teilnehmer auf dem 2. Platz  = 5 LP 

Teilnehmer auf dem 3. Platz = 4 LP 

Teilnehmer auf dem 4. Platz = 3 LP 

Teilnehmer auf dem 5. Platz  = 2 LP 

Teilnehmer auf dem 6. Platz  = 1 LP 

Achtung: Der platzierte Teilnehmer hat auch diejenigen Teilnehmer 

besiegt, die einen 0-Score hatten, disqualifiziert wurden oder nicht 

angetreten sind. 

 

Beispiel 2: 

5 Platzierungen sind bei 6 Nennungen vorgesehen, aber es hat sich 

folgendes Bild ergeben: 

Start-Nr.  Platz.  Leistungspunkte 

33  1.  5 

11  2.  4 

25  3.  3 

48  keine wg. O-Score - 

52  keine wg. O-Score - 

13  keine wg. O-Score - 
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Abschnitt A.5 : Bestimmungen zu Turnierorganisation 

1. Anmeldung und Genehmigung 

§ 500 Turniere  aller Kategorien 

1. Jedes SWRA-Turnier ist anmeldepflichtig (Antrag auf 

Turniergenehmigung). Jedes einzelne Turnier muss jedes Jahr erneut 

gemeldet werden. 

2. Im Antrag auf Turniergenehmigung müssen die Turnierkategorie 

(A/Q, B, D), der Veranstalter und der Turnierleiter angegeben sein. Ist 

noch keine vollständige Liste der ausgeschriebenen Prüfungen 

beigefügt, so muss diese in Form einer kompletten Ausschreibung 

rechtzeitig für die Veröffentlichung nachgereicht werden. Die im 

Veranstalterhandbuch enthaltenen Auflagen müssen eingehalten 

werden. 

3. Startgelder für jede Prüfung müssen im Antrag auf 

Turniergenehmigung bekannt gegeben werden. Das Startgeld darf 

nach der Genehmigung nicht mehr geändert werden. 

4. An einem Termin, an dem eine SM geplant ist, kann kein 

anderes Turnier genehmigt werden. 

5. Wenn der Antrag auf Turniergenehmigung korrekt eingereicht wurde, 

übersendet die SWRA dem Veranstalter eine Bestätigung. Wird die 

Turniergenehmigung verweigert, teilt die SWRA die Gründe hierfür 

mit. Gleiches gilt, wenn die Genehmigung nur unter besonderen 

Bedingungen erteilt wurde. 

§ 501 Turniere  der Kategorie A/Q 

1. A/Q-Turniere können nicht genehmigt werden, wenn: 

Die Turnieranlage nicht den Anforderungen für Kategorie A/Q 

entspricht, die bisher durchgeführten Turniere auf dieser Anlage 

Mängel aufweisen, die den Erfordernissen für ein Kategorie A- 

Turnier entgegen sprechen. 

2. Um die Genehmigung für diese Turniere zu erhalten, muss der 

Veranstalter einen Antrag auf Turniergenehmigung bis zum 1. 

November des Vorjahrs an die SWRA senden. 

3. Änderungen einer Ausschreibung nach der Genehmigung können 

innerhalb einer 90-Tage-Frist eingereicht werden, sofern die 

Möglichkeit besteht, diese Änderungen vor dem Veranstaltungstermin 

im Verbandsorgan zu veröffentlichen. 

4. Für die Bekanntgabe der Turnierausschreibung im Verbandsorgan ist 

der Veranstalter verantwortlich.  

§ 502 Turniere  der Kategorie B, D und E 

Um die Genehmigung für diese Turniere zu erhalten, muss der 

Veranstalter einen Antrag auf Turniergenehmigung mindestens 90 Tage 

vor Beginn der Veranstaltung an die SWRA zu senden.  

2. Haftung und Versicherung 

§ 503 Haftung 

Die Haftung für Diebstahl zwischen dem Veranstalter einerseits und den 

Besuchern, Pferdebesitzern und Teilnehmern andererseits ist 

ausgeschlossen. 
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Im Übrigen haftet der Veranstalter nur bei Verschulden durch grobe 

Fahrlässigkeit. Die Besucher, Teilnehmer und Pferdebesitzer sind nicht 

Gehilfen. 

§ 504 Weisungsbefugnis 

Jeder Pferdebesitzer und Teilnehmer unterwirft sich mit Abgabe der 

Nennung, jede Begleitperson und die Besucher beim Betreten des 

Veranstaltungsgeländes den Weisungen und Anordnungen des 

Veranstalters und der Turnierleitung und erkennt die Regeln der SWRA 

an. 

§ 505 Versicherungsschutz 

Jeder Veranstalter muss eine Veranstaltungshaftpflichtversicherung für 

den jeweiligen Anlass abschliessen. 

Abschnitt A.6 : Teilnehmerbestimmungen 

§ 600 Allgemein 

Eine Person ist als Teilnehmer definiert, wenn sie sich selbst auf dem 

Nennungsformular als Teilnehmer erklärt. Ist der Teilnehmer nicht der 

Pferdebesitzer, so gilt er als Bevollmächtigter des Pferdebesitzers. Wenn 

ein Teilnehmer seinen Pflichten auf dem Turnier, insbesondere der 

Sorgfaltspflicht gegenüber Pferden, nicht nachkommen kann, weil er 

wegen Krankheit, Verletzung oder aus sonstigen zwingenden Gründen die 

Veranstaltung verlassen muss, hat er sofort die Turnierleitung davon zu 

unterrichten bzw. einen Stellvertreter zu bestimmen der den Veranstalter 

informiert. Dieser muss sich umgehend an der Meldestelle einfinden und 

dort Namen und Anschrift hinterlegen. 

Nennungen: siehe Abschnitt A.8 Teilnehmerbestimmungen in einzelnen 

Leistungsklassen: siehe Abschnitt A.3 

Jeder Teilnehmer ist für sein pünktliches Erscheinen zur genannte Klasse 

selbst verantwortlich. 

§ 601 Startnummern 

1. Jeder Teilnehmer hat die von der Meldestelle ausgegebenen 

Startnummern in Prüfungen zu tragen. 

2. In allen gerittenen Prüfungen muss sich auf beiden Seiten des Pferde 

seine erkennbare Startnummer befinden. 

3. In Prüfungen, in denen sich der zu bewertende Teilnehmer zu Fuß 

bewegt, befindet sich die Startnummer auf seinem Rücken. 

4. In allen Fällen mit nicht erkennbarer Startnummer erhält der 

Teilnehmer keine Wertung. 

5. Es sind keine anderen (teilnehmereigenen) Startnummern zulässig als 

die, die von der Meldestelle des jeweilige Turniers ausgegeben 

wurden. 

Die Startnummern sind auch auf dem Abreiteplatz zu tragen. 

§ 602 Starterliste 

Die Startreihenfolge wird mit einer Starterliste vom Turnierleiter oder der 

Meldestelle mind. 1 Stunde vor dem Beginn der jeweiligen Prüfung 

festgelegt und ausgehängt sein. Sie muss von Klasse zu Klasse 

unterschiedlich sein. Bei einem Reiter mit mehreren Pferden sollen, so 

weit möglich, mind. 4 andere Reiter zwischen seinen Starts liegen. Die 

Startreihenfolge ist laut ausgehängter Starterliste bindend vorgeschrieben. 

Das Nichteinhalten der Reihenfolge hat ein Erlöschen der 
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Startberechtigung des Teilnehmers zur Folge. In Gruppenprüfungen, bei 

denen alle Teilnehmer in die Bahn gebeten werden, ist die Reihenfolge des 

Einreitens nicht bindend vorgeschrieben. 

§ 603 Unterstützung eines Teilnehmers durch andere Personen 

Der Richter kann einen Teilnehmer, der sich in einer Prüfung innerhalb der 

Bahn befindet und von einer Person außerhalb der Bahn offensichtlich 

beeinflusst wird, von der Bewertung ausschließen. Wird das Pferd eines 

Teilnehmers von einer anderen Person in die Bahn geführt und die 

führende Person überschreitet die Tor-Linie, erhält der Teilnehmer keine 

Wertung. (Gilt nicht für Führzügel-Klassen.) 

§ 604 Befangenheit 

1. Es dürfen keine Pferde starten, die in den letzten 3 Monaten vom 

Richter verkauft oder trainiert wurden. 

2. Teilnehmer, die in den letzten 3 Monaten Reitunterricht vom Richter 

erhalten haben, sind nicht startberechtigt. 

3. Niemand darf an einer Prüfung teilnehmen, dessen Angehöriger dort 

Richter ist. Angehörige sind hier Ehe- oder Lebenspartner, Eltern und 

Kinder. 

4. Die Ursache für das Zutreffen von Befangenheitsgründen liegt beim 

Teilnehmer. Er ist bei seiner Nennung verpflichtet, den Richter in der 

Ausschreibung zu beachten. Im Falle des Zutreffens von 

Befangenheitsgründen und damit dem Verlust der Startberechtigung 

werden dem Teilnehmer keine Kosten ersetzt. 

5. Dieser Paragraph trifft  nicht zu, wenn der Richter nachträglich 

geändert wurde. 

6. Teilnehmer, die keine gültige SWRA-Mitgliedschaft besitzen, dürfen 

auf SWRA-Turnieren gegen Aufpreis, nur in der LK 4 starten. Sie 

dürfen in Sonderprüfungen starten, soweit dies nach Ausschreibung 

und Anhang C46,47 zugelassen ist. 

 

Weiteres siehe Abschnitt A.3, 3.1 

§ 605 SWRA-Mitglieder  

Nur Reiter, die Mitglieder in der SWRA sind, sind auf SWRA-Turnieren 

in LK 3 und höher startberechtigt. 

§ 606 Mitgliedsdaten 

Änderungen der Mitgliedsdaten, wie z. B. Adresse, Telefonnummer oder 

Bankverbindung bei Einzugsermächtigung, müssen bei der Geschäftsstelle 

SWRA unverzüglich mitgeteilt werden. 

 

Weiteres siehe Abschnitt A.3 

§ 607 Pferderegistrierung 

Alle teilnehmenden Pferde müssen beim SVPS registriert sein. Für die 

Registrierung muss der Teilnehmer einen SVPS-Pferdepass vorlegen. 

§ 608 Startberechtigung nach Pferdealter 

Um die Startberechtigung von Pferden bei bestimmten Prüfungen 

festzustellen, richtet man sich nach folgender Regel:  

Das erste Lebensjahr eines Pferdes beginnt grundsätzlich am 1. Januar des 

Geburtsjahres. Ein Pferd ist ein Absatzfohlen im Jahr seiner Geburt und 

ein Jährling im darauf folgenden Jahr. Ein Pferd, das im Jahr 2004 geboren 
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wurde, wird ein Jährling am 1. Januar 2005, 2-jährig am 1. Januar 2006, 3-

jährig am 1. Januar 2007, usw. 

 

4-jährige Pferde:  maximal 3 Starts am Tag 

 

5-jährige Pferde:  maximal 5 Starts am Tag 

 

6-jährige und ältere Pferde: maximal 6 Starts am Tag 

 

Weiteres zu allgemeinen Startbegrenzungen für Pferde (Starts pro Tag): 

siehe A31 und B42 

§ 609 Pferdehaftpflichtversicherung 

Für jedes Pferd, das auf einem SWRA-Turnier vorgestellt wird, muss der 

Besitzer über eine gültige Haftpflichtversicherung verfügen. 

Abschnitt A.7 : Tur nierausschreibungen 

§ 700 Vorgeschriebene Angaben 

In der Ausschreibung für alle Turnierkategorien müssen aufgeführt 

werden:  

- SWRA-Turnierkategorie, Name des Turniers 

- Austragungsort 

- Datum des Turniers 

- Angabe des Veranstalters 

- Name des Turnierleiters 

- Name des Richters  

- Adresse und Telefonnummer der Nennstelle 

- Nennungsschluss 

- Startgelder und Nebenkosten 

- Ablaufplan 

- Wegbeschreibung 

 

§ 701 Startgelder und Officecharge 

1. Die Höhe der Startgelder und der Officecharge werden von der 

SWRA festgelegt und müssen in der Ausschreibung bekannt gegeben 

werden. Unter der Officecharge ist eine Bearbeitungsgebühr zu 

verstehen, die unter anderem die Meldestellen-Registrierung, den 

Versand einer Nennungsbestätigung mit Zeiteinteilung und die 

Aushändigung eines Programmhefts an alle genannten Teilnehmer 

beinhaltet. 

2. Startgelder dürfen nach Veröffentlichung der Ausschreibung nicht 

mehr geändert werden. 

§ 702 Nebenkosten 

Die Höhe der Teilnehmer ï Nebenkosten (Boxen, Paddocks, Camping, 

Stromanschluss, Parkplatzgebühren u.a.) müssen in der Ausschreibung 

bekannt gegeben werden. Die Höhe der Nebenkosten wird vom 

Veranstalter festgelegt. 

§ 703 Zeiteinteilung 

Die Zeiteinteilung muss alle ausgeschriebenen Klassen enthalten. Als 

Zeitangaben sind mindestens aufzuführen: 
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- Öffnung der Meldestelle vor Beginn der 1. Klasse jedes 

Turniertages 

- Beginn der 1. Klasse jedes Turniertages 

- Frühester Beginn und Bezeichnung der 1. Klasse nach der 

Mittagspause jeden Tages 

 

Zeitverschiebungen der Klassen sind nur nach hinten möglich. Bei 

Vorverschiebung der Prüfungen müssen alle Teilnehmer der 

nachfolgenden Prüfungen einverstanden sein. 

§ 704 Änderung der Ausschreibung 

1. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Ausschreibung bis zum 

Nennungsschluss abzuändern. Er darf gegen Rückzahlung der 

Nenngelder und Boxengelder die Veranstaltung ausfallen lassen bzw. 

gegen Rückzahlung der Nenngelder einzelne Prüfungen. Sollte es sich 

dabei um die einzige Prüfung des Teilnehmers gehandelt haben, hat er 

Anspruch auf Erstattung des Boxengeldes. 

2. Bei zeitlicher Verlegung des Turniers muss der Veranstalter einem 

Teilnehmer, der nicht mehr an dem Turnier teilnehmen möchte, die 

Start- und Boxengelder vollständig zurückzahlen. 

Ausnahme: 

Bei anzeigepflichtigen Krankheiten, höherer Gewalt (z. B. Feuer, 

Sturm, Wasser) muss der Veranstalter nur 50% der Start- und 

Boxengelder zurückzahlen, wenn er innerhalb von 3 Monaten einen 

neuen Turniertermin anbietet. 

3. Bei zeitlicher Verlegung einer Prüfung auf einen anderen Tag muss 

der Veranstalter einem Teilnehmer, der am nächsten Tag nicht 

teilnehmen möchte, die Start und Boxengelder für diese Klasse 

vollständig zurückzahlen. 

4. Eine Absage des Turniers ist nur bis 7 Tage nach dem Nennschluss 

möglich. 

Ausnahmen: höhere Gewalt 

§ 705 Ausgeschriebene Turnierklassen 

Es gelten folgende Klassen und Startberechtigungen in den Disziplinen: 

 

A. All  ages 

All -ages-Diszipline, d. h. Pferde ab 4 Jahre startberechtigt: 

- Western Pleasure  Leistungsklassen  

LK 5 B, LK 5 A,LK 4 B, LK 4 A, 

LK 3A, LK 2 B 

- Western Horsemanship alle Leistungsklassen 

- Trail  Leistungsklassen  

LK 5 B, LK 5 A, LK 4 B, LK 4 A, 

LK 3A 

- Showmanship at Halter alle Leistungsklassen 

- Reining  Leistungsklassen  

LK 4 B, LK 4 A, LK 3A 

- Working Cow Horse  Leistungsklassen  

LK 3A, LK 2A, LK 2 B, LK 1A 

 

B. Junior  und Senior 

Folgende Klassen können in Junior- und Senior- Pferde (Junior-

Pferde sind 4 bis 6 Jahre alt, Senior-Pferde 7 Jahre und älter) geteilt 

und dürfen von Angehörigen der aufgeführten LK 1A, LK 2A 

genannt werden: 
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- Western Pleasure  Jun/Sen Leistungsklassen 

- Trail   Jun/Sen Leistungsklassen 

- Reining   Jun/Sen Leistungsklassen 

- Western Riding  Jun/Sen Leistungsklassen 

 

C. Senior 

In der folgenden Klasse sind nur Senior ï Pferde startberechtigt: 

- Superhorse  Leistungsklassen 

LK 3A, LK 2 B, LK 2A,, LK 1A 

- Westernriding  Leitungsklassen  

LK 3A 

 

D. Jungpferde 

In den Jungpferdeprüfungen können nur 4- und 5-jährige Pferde 

starten. 

- Jungpferdeprüfungen  Leistungsklassen 

LK 3A, LK 2A, LK 2 B, LK 1A 

7.1. Ausschreibungen Kategorie SM 

§ 706 Allgemein 

Die Kategorie SM bezieht sich auf die Schweizer Meisterschaften. Die 

SWRA kann einen Veranstalter mit der Durchführung beauftragen. 

§ 707 Aktuelle Ausschreibung und Qualifikationsmodus 

Der Qualifikationsmodus muss vor dem Nennschluss des ersten A-

Turniers des jeweiligen Jahres bekannt gegeben werden. 

§ 708 Klassen der Kategorie SM 

Folgende Klassen können ausgeschrieben werden: 

 

Klasse/LK  Titel:  

WPL LK 2 B Schweizer Meister Western Pleasure Jugend 

WPL Jun LK 2/1A Schweizer Meister Western Pleasure Junior  

WPL Sen LK 2/1A Schweizer Meister Western Pleasure Senior 

WHS LK 2 B Schweizer Meister Western Horsemanship Jugend  

WHS LK 2/1A Schweizer Meister Western Horsemanship 

TH LK 2 B Schweizer Meister Trail Jugend 

TH Jun LK 2/1A Schweizer Meister Trail Junior 

TH Sen LK 2/1A Schweizer Meister Trail Senior 

SSH LK 2 B Schweizer Meister Showmanship at Halter Jugend 

SSH LK 2/1A Schweizer Meister Showmanship at Halter 

WR LK 2 B Schweizer Meister Western Riding Jugend 

WR Jun LK 2/1A Schweizer Meister Western Riding Junior 

WR SenLK 2/1A Schweizer Meister Western Riding Senior 

SUHO LK 2 B Schweizer Meister Superhorse Jugend 

SUHO LK 2/1A Schweizer Meister Superhorse 

WCH LK 2 B Schweizer Meister Working Cow Horse Jugend 

WCH LK 2/1A Schweizer Meister Working Cow Horse 

CUT LK 2 B Schweizer Meister Cutting Jugend 

CUT LK 2/1A Schweizer Meister Cutting 

JUPFRN  Bestes Jungpferd Reining 

JUPFTH  Bestes Jungpferd Trail 

JUPFBA  Bestes Jungpferd Basis 
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RN LK 2 B SWRA-Champion Reining Jugend 

RN Jun LK 2/1A SWRA-Champion Reining Junior 

RN Sen LK 2/1A SWRA-Champion Reining Senior 

§ 709 Mannschaftsmeisterschaften 

Werden Schweizer Mannschaftsmeisterschaften im Rahmen einer 

Schweizer Meisterschaft ausgeschrieben, so müssen folgende Klassen 

ausgeschrieben werden: 

 

WPLMS   Western Pleasure Mannschaft 

THMS   Trail Mannschaft 

WHSMS   Western Horsemanship Mannschaft 

RNMS   Reining Mannschaft 

WRMS  Westernriding Mannschaft 

 

§ 710 Zugelassene Leistungsklassen in Mannschaften 

Bei Mannschaftsmeisterschaften sind als Leistungsklassen LK 3 bis LK 1 

zugelassen. 

§ 711  Titel  

Schweizer Mannschaftsmeister 

§ 712 Jugend und Erwachsene 

Mannschaftsmeisterschaften können auch getrennt in Jugend und 

Erwachsene durchgeführt werden. 

 

Es ergeben sich daraus die Titel: 

- Schweizer Mannschaftsmeister Jugend 

- Schweizer Mannschaftsmeister Erwachsene 

§ 713  Separate Schweizer Mannschaftsmeisterschaften 

Die Schweizer Mannschaftsmeisterschaften können auch separat von der 

Schweizer Meisterschaft veranstaltet werden. Es gelten dann die gleichen 

Ausschreibungsbestimmungen wie aufgeführt (siehe §§ 709 bis 712). 

§ 714 Qualifizierung  und Nennung 

Für Mannschaftsmeisterschaften ist keine Qualifizierung notwendig. 

Durchführungsbestimmungen für Mannschaftswettbewerbe:  

siehe Sonderprüfungen Abschnitt C46 
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7.2. Ausschreibungen Kategorie A/Q 

§ 715 Allgemein 

SWRA-A/Q-Turniere sind Turniere von überregionaler Bedeutung mit 

Klassen für die Qualifikation zur Schweizer Meisterschaft. 

§ 716 Zwei Arten von Klassen 

Das Angebot an Klassen beinhaltet: 

- Einzelklassen der Diszipline für die LK 4, LK 3, LK 2 und  

LK 1 

- Qualifikationsklassen der Diszipline für LK 2/1 (gemeinsam). 

§ 717 Ausgeschriebene Einzelklassen 

Folgende Klassen müssen ausgeschrieben werden: 

- WesternPleasure 

WPL LK 4 B, WPL LK 4 A,WPL LK 3A,WPL LK 2 B, WPL Jun 

LK 2A, WPL Sen LK 2A, WPL Jun LK 1A, WPL Sen LK 1A 

 

- WesternHorsemanship 

WHS LK 4 B, WHS LK 4 A, WHS LK 3A, WHS LK 2 B, WHS LK 

2A, WHS LK 1A 

 

- Trail  

TH LK 4 B, TH LK 4 A, TH LK 3A, TH LK 2 B, TH Jun LK 2A, 

TH Sen LK 2A, TH Jun LK 1A, TH Sen LK 1A 

 

- ShowmanshipatHalter 

SSH LK 4 B, SSH LK 4 A, SSH LK 3A, SSH LK 2 B, SSH LK 

2A,SSH LK 1A 

 

- WesternRiding 

WR LK 3A, WR LK 2 B, WR Jun LK 2A, WR Sen LK 2A, WR Jun 

LK 1A, WR Sen LK 1A 

 

- Superhorse 

SUHO Sen LK 3A, SUHO Sen LK 2 B, SUHO Sen LK 2A, SUHO 

Sen LK 1A 

 

- Reining 

RN LK 4 B, RN LK 4 A, RN LK 3A, RN LK 2 B, RN Jun LK 2A, 

RN Jun LK 1A, RN Sen LK 2A, RN Sen LK 1A 

 

- Jungpferdeprüfungen 

JUPFRN, JUPFTH, JUPFBS 
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§ 718 Qualifizierung  

Die Qualifizierung zur SM findet nur in den Qualifikationsklassen (Q) 

statt. Dort erlangen die platzierten Teilnehmer Qualifikationspunkte. Der 

Modus und die Anzahl notwendiger Qualifikationspunkte wird von der 

SWRA für jedes Jahr festgelegt. 

Die Qualifikations Klassen finden Class in Class mit den Einzelklassen 

statt. 

  

Folgende Q-Klassen müssen ausgeschrieben werden: 

 

- Western Pleasure 

WPL LK 2 B-Q, WPL Jun LK 2/1A-Q, WPL Sen LK 2/1A-Q 

- -Western Horsemanship 

WHS LK 2 B-Q, WHS LK 2/1A-Q 

- Trail  

TH LK 2 B-Q, TH Jun LK 2/1A-Q, TH Sen LK 2/1 A-Q 

- Showmanship at Halter  

SSH LK 2 B-Q, SSH LK 2/1A-Q 

- Western Riding 

WR LK 2 B-Q, WR Jun LK 2/1A-Q, WR Sen LK 2/1 A-Q 

- Superhorse 

SUHO Sen LK 2 B-Q, SUHO LK 2/1A-Q 

- Reining 

RN LK 2 B-Q, RN Jun LK 2/1A-Q, RN Sen LK 2/1 A-Q 

§ 719 Zusätzliche Klassen 

Folgende Klassen können zusätzlich ausgeschrieben werden: 

- Working  Cowhorse und Cutting : 
Working Cow Horse und Cutting können auf Antrag bei der SWRA 

für ein Kat.A/Q-Turnier zugelassen werden, wenn die 

Sicherheitsbedingungen und die Richterqualifikation nachgewiesen 

sind,  

als Einzelklassen  WCHLK 2, WCHLK 3, WCHLK 1, 

CUTLK 3, CUTLK 2, CUTLK 1  

als Qualifikationsklassen  WCHLK 3/2/1-Q, CUTLK 2/1-Q 

 

§ 720 Zustandekommen von Klassen 

Eine Klasse in einer Turnierdisziplin ist nur dann offiziell  zugelassen, 

wenn mindestens 4 Teilnehmer dafür genannt haben. 

§ 721 Zusammenlegungen 

Bei weniger als 4 Nennungen wird folgendermaßen zusammengelegt: 

- Bei All -ages- oder nur Senior-Diszipline werden Jugend und 

Erwachsene einer LK zusammengelegt. Der platzierte 

Teilnehmer qualifiziert sich damit in der Altersgruppe, der er 

zugehört. 

- Bei Disziplinen, in denen Jugend All -ages- und Erwachsene 

Junior-/Senior- Klassen reiten, werden die entsprechenden LK 

zusammengelegt. 

- Bei Disziplinen mit Junior-/Senior- Klassen werden beide als 

All -ages- Klasse zusammengelegt. Der platzierte Teilnehmer 

qualifiziert sich damit in der Junior-oder Seniorklasse gemäß 

dem Alter seines Pferdes. 
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§ 722 Ausrüstung bei Zusammenlegung 

Bei allen zusammengelegten Klassen starten die Teilnehmer zu den für 

ihren Status gültigen Ausrüstungsbedingungen. 

§ 723 Andere Prüfungen und Wettbewerbe 

Es sind andere Prüfungen (z. B. Sonderprüfungen, 

Mannschaftswettbewerbe) und Wettbewerbe (Breitensportwettbewerbe) in 

Kategorie A/Q zugelassen. 

7.3. Ausschreibungen Kategorie D 

§ 724 Allgemein 

SWRA-D-Turniere sind Turniere für Turniereinsteiger. 

§ 725 Ausgeschriebene K lassen 

Folgende Klassen müssen ausgeschrieben werden: 

 

- WesternPleasure 

WPL LK 4 B, WPL LK 4 A 

 

- WesternHorsemanship 

WHS LK 4 B, WHS LK 4 A 

 

- Trail  

TH LK 4 B, TH LK 4 A  

 

- ShowmanshipatHalter 

SSH LK 4 B, SSH LK 4 A 

 

- Reining 

RN LK 4 B, RN LK 4 A  

§ 726 Zustandekommen von Klassen 

Eine Klasse in einer Turnierdisziplin ist nur dann offiziell zugelassen, 

wenn mindestens 4 Teilnehmer dafür genannt haben. 

§ 727 Zusammenlegungen 

Bei weniger als 4 Nennungen dürfen die Klassen zusammengelegt werden. 

§ 728 Andere Prüfungen und Wettbewerbe 

Es sind andere Prüfungen (z. B. Sonderprüfungen, 

Mannschaftswettbewerbe) und Wettbewerbe (Breitensportwettbewerbe) in 

Kategorie D zugelassen. 

7.4. Ausschreibungen Kategorie M 

§ 729 Allgemein 

SWRA-M-Turniere sind Mannschaftsturniere.  

§ 730 Ausgeschriebene K lassen 

Siehe anhang C.46 
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§ 731 Andere Prüfungen und Wettbewerbe 

Es sind andere Prüfungen (z. B. Sonderprüfungen usw.) und Wettbewerbe 

(Breitensportwettbewerbe) in Kategorie M zugelassen. 

7.5. Ausschreibungen Kategorie E 

§ 732 Allgemein 

SWRA-E-Turniere sind Breitensportliche Wettbewerbe 

§ 733 Ausgeschriebene K lassen 

Werden separat geregelt durch den jeweiligen Veranstalter. 

§ 734 Andere Prüfungen und Wettbewerbe 

Es sind andere Prüfungen (z. B. Sonderprüfungen usw.) und Wettbewerbe 

(Breitensportwettbewerbe) in Kategorie M zugelassen. 

Abschnitt A.8 : Nennungen 

§ 800 Nennungsformular 

Nennungen für Turniere müssen auf den jeweils gültigen SWRA-

Nennungsformularen vorgenommen werden. 

§ 801 Nennungsbestimmungen und notwendige Angaben 

Jeder Teilnehmer an SWRA-Turnieren muss vor seiner Teilnahme ein 

gültiges, vollständig ausgefülltes Nennungsformular abgeben. Er ist für 

Fehler auf diesem Nennungsformular selbst verantwortlich. In der 

Nennung müssen folgende Angaben enthalten sein: 

- Name, Vorname 

- SWRA-Mitgliedsnummer (LK 3,LK 2,LK 1) 

- Pferde-Registrierungsnummer 

- bei Jungpferdeprüfungen: Name beider Elterntiere des 

genannten Pferdes und Name des Züchters, sofern bekannt.  

- Angabe der genannten Prüfung(en) 

 

1. Ein Teilnehmer, der eine Nennung zurückzieht, erhält keine Erstattung 

der Startgebühr, es sei denn, er kann wegen nachweisbarer Krankheit 

oder Verletzung seines Pferdes oder eigener Krankheit oder 

Verletzung oder aufgrund eines Todesfalls in der Familie nicht starten. 

In diesem Fall werden 50% des gezahlten Startgelds erstattet. Der 

Antrag hierzu muss spätestens 4 Tage nach Turnierende beim 

Veranstalter eingegangen sein. Hiervon ausgenommen sind 

Startgelder, die als Preisgelder ausgeschüttet werden. 

2. Nennungen werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zu dem in der 

Ausschreibung angegebenen Nennungsschluss beim Veranstalter 

eingegangen sind. Unvollständig ausgefüllte Nennungsformulare 

können von der Meldestelle nicht angenommen werden. 

3. Nenngeld und alle Gebühren sind bis zum Nennungsschluss fällig. 

Gegen jeden Teilnehmer, der seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 

nachkommt, können Disziplinarmaßnahmen nach der Rechtsordnung 

der SWRA eingeleitet werden. 

4. Mit  Zusendung des unterzeichneten Nennungsformulars erkennt der 

Teilnehmer/Pferdebesitzer die Ausschreibung und die für die 

Veranstaltung geltenden Bestimmungen sowie das gültige Regelwerk 

der SWRA an. 
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§ 802 Nachnennungen oder Änderungen 

1. Über Nachnennungen einer bereits genannten Pferd-/Reiter-

Kombination nach dem Nennschluss entscheidet der Veranstalter. 

2. Eine Nachnennung besteht aus einer zusätzlich angemeldeten Klasse 

zu den bereits gemeldeten Klassen der angegebenen Pferd-/Reiter-

Kombination. 

3. Eine Änderung besteht aus dem Austausch eines gemeldeten Pferdes 

durch ein anderes und ist jederzeit möglich. 

4. Eine Nennung eines anderen Reiters auf einem bereits genannten 

Pferd ist möglich. 

5. War die vom Reiter- bzw. Pferdetausch betroffene Pferd-/Reiter-

Kombination in einer vor dem Zeitpunkt des Tausches liegenden 

Prüfung bereits genannt, so ist eine neue Startnummer zu vergeben 

Die Nachnenn- oder Änderungsgebühr bestimmt der Veranstalter. 

6. Die Änderungen müssen spätestens 2 Stunden vor Beginn der hier von 

betroffenen Prüfungen erfolgt sein. 

 

Allgemeine Startbegrenzungen für Pferde: siehe Abschnitt A.31 

§ 803 Erstattung von Nenngeldern und Nebenkosten 

Die mit dem Nennungsformular gezahlten Nenngelder und Nebenkosten 

werden nur erstattet, wenn ein Rechnungsfehler unterlaufen ist, und auch 

dann nur in Höhe der Differenz. 

 

Ausnahmen: siehe Abschnitt A.7 

Abschnitt A.9 : Platzierungen und Siegerehrungen 

§ 900 Definition  

Das Ergebnis des Wettbewerbs in Turnierklassen ist die Platzierung, die 

durch den amtierenden Richter vorgenommen wird. 

§ 901 Gültigkeit  

Die Platzierung ist allein Sache des Richters, seine Entscheidung ist 

endgültig. Eine nachträgliche Änderung der Platzierung ist nur in Fällen 

nach Abschnitt A.10 §  1000ff. möglich. 

§ 902 Anzahl der Platzierten 

Für alle Klassen in Turnierdisziplinen sind folgende Platzierungen (Anzahl 

von Plätzen) vorgeschrieben: 

5 Nennungen: Platzierung bis Platz 5  

6 bis 7 Nennungen:  Platz 5  

8 bis 10 Nennungen:  Platz 6  

11 bis 13 Nennungen:  Platz 7  

14 bis 17 Nennungen:  Platz 8  

18 bis 21 Nennungen:  Platz 9 

22 bis 25 Nennungen:  Platz 10 

26 bis 29 Nennungen:  Platz 11 

30 und weitere Nennungen:  Platz 12 

    

§ 903 Disqualifikation  und 0-Score 

Ist ein Pferd disqualifiziert worden oder hat es einen 0-Score erhalten, 

kommt es für eine Platzierung nicht in Frage. 
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§ 904 Go-rounds, Vorläufe und Finale 

1. Bei einem Finale werden die für die erforderliche Anzahl an 

Platzierungen qualifizierten Teilnehmer in das Finale gebeten. 

2. Bei einem Finale können auch Teilnehmer mit Punktegleichstand aus 

Go-rounds in das Finale aufgenommen werden. Es kann sich dadurch 

die Anzahl der Finalteilnehmer erhöhen, jedoch nicht die Anzahl der 

Platzierten. 

3. In einem Finale werden alle Teilnehmer neu bewertet. 

4. In einem Finale kann auch ein Teilnehmer mit einem 0-Score platziert 

werden, jedoch nicht mit einer Disqualifikation. 

§ 905 Ergebnisliste (Richterkarte)  

1. Der Richter hat die genaue Anzahl der genannten und gestarteten 

Teilnehmer einer Prüfung in der Ergebnisliste (Richterkarte) 

einzutragen. Er trägt die Startnummern der platzierten Teilnehmer 

zuzüglich zweier Reserve platzierten in die Ergebnisliste ein und 

unterschreibt sie. 

2. Die Ergebnisliste hat eine Kopie (Durchschlagpapier). Das Deckblatt 

wird dem Ansager für die Siegerehrung ausgehändigt und verbleibt 

anschließend beim Turnierleiter. Die Kopie bleibt beim Ringsteward 

und wird für die Veröffentlichung vom Richter an die SWRA 

übersandt. 

3. Wenn die Platzierung für eine Prüfung festgelegt ist, darf die Prüfung 

nicht wiederholt werden. Hat der Richter die Richterkarte 

unterschrieben, darf diese nicht mehr geändert werden. 

 

Weiteres siehe A.10 Berichtigungen und Proteste 

§ 906 Scoresheets (Bewertungsbogen) 

Auch die offiziellen Scoresheets der Prüfungen, für die Scoresheets 

vorgeschrieben sind, sind Dokumentationen der Ergebnisse. Nach dem 

Ende einer Prüfung gehen die vom Ringsteward ausgefüllten Scoresheets 

an die Meldestelle, werden kopiert und ausgehängt. Es werden keine 

Originale ausgehängt. Ist ein Kopieren aus technischen Gründen nicht 

möglich, so verbleiben die Scoresheets bis zum Turnierende bei der 

Meldestelle und stehen den Teilnehmern zur Einsicht bereit. 

§ 907 Mehrfachplatzierungen 

Mehrfachplatzierungen sind in allen Disziplinen, in denen Scores 

vorgeschrieben sind, möglich, aber nicht auf dem ersten Platz. Die 

Verteilung der Schleifenfarben und evtl. Sachpreise an Gleichplatzierte 

wird ausgelost. Eventuelle Preisgelder werden gleichmäßig aufgeteilt. 

§ 908 Stechen um den ersten Platz 

Bei Gleichstand auf dem ersten Platz erfolgt ein Wiederholungsritt, bei 

gleicher Startfolge und gleichem Pattern. Es gibt nur ein Stechen. Bei 

erneutem Gleichstand werden die Sieger als Co-Champions benannt. Ist 

ein Preisgeld ausgeschrieben, so wird das Preisgeld des 1. und 2. Platzes 

addiert und je zur Hälfte an die beiden Teilnehmer ausgezahlt, um 

eventuelle Ehrenpreise wird eine Münze geworfen. Diese Regelung gilt, 

wenn das Preisgeld des 1. Platzes mehr als 1000.- beträgt. Bei geringerem 

Preisgeld kann auf ein Stechen verzichtet werden, wenn sich die 

Erstplatzierten einig sind. Um Preisgeld und Ehrenpreise kann eine Münze 

geworfen werden. Tritt ein Reiter zum Stechen nicht an, wird er als 2. 

platziert. Ein Reiter, der das Stechen verloren hat, kann nicht schlechter 
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platziert werden als auf den 2. Platz (bei drei Reitern im Stechen auf den 3. 

Platz usw.). 

§ 909 Platzierung mit  mehreren Richtern 

Bei 2 oder mehr Richtern, die eine Prüfung richten, werden die 

Platzierungen der Richter nach Platzierungspunkten ermittelt. Sind z. B. 10 

Teilnehmer in einer Disziplin platziert, entfallen auf den 1. Platz 10 

Punkte, der Zweitplazierte erhält 9 Punkte, der 3. Platz 8 Punkte usw. Bei 

Punktegleichstand entscheidet die Platzierung des Tie-Richters. Der Tie-

Richter muss vor der Prüfung durch den Turnierleiter bestimmt und auf 

der Startliste der jeweiligen Disziplin benannt werden. 

 

§ 910 Siegerehrungen 

Offizielle Siegerehrungen sind nur für Klassen anerkannt, für die 

mindestens 4 Teilnehmer genannt haben. Sind weniger als 4 Teilnehmer 

genannt und wurde keine Zusammenlegung vorgenommen, so entfällt 

diese Klasse. 

§ 911 Vornahme der Siegerehrung 

Die Siegerehrung muss unmittelbar nach Ende der Klasse durchgeführt 

werden. Nach erfolgter Siegerehrung ist die Prüfung abgeschlossen. 

 

Ausnahme:  

Finden mehrere Klassen hintereinander statt, bei denen alle Teilnehmer in 

der Bahn bleiben (z. B.Cutting), so können die Siegerehrungen am Ende 

hintereinander durchgeführt werden. 

§ 912 Erscheinender Teilnehmer zur Siegerehrung 

Die platzierten Teilnehmer müssen persönlich in der vorgeschriebenen 

Kleidung und mit dem jeweiligen Pferd erscheinen. 

 

Ausnahme:  

Finden Klassen zeitgleich oder unmittelbar hintereinander statt und ist 

davon ein Teilnehmer oder ein Pferd einer Siegerehrung betroffen, so darf 

der Teilnehmer sich und das Pferd vertreten lassen. 

§ 913 Veröffentlichung von Titeln  

Werden Meister- oder andere Titel in den öffentlichen Medien oder der 

Werbung genannt, so müssen sie mit Angabe des Verbandes der Disziplin 

und des Jahres veröffentlicht werden. 

Abschnitt A.10 : Berichtigungen und Proteste 

1.  Berichtigungen von Platzierungen 

§ 1000 Rechen- oder Registrierungsfehler 

Rechen-oder Registrierungsfehler auf Ergebnislisten oder 

Bewertungsbogen müssen korrigiert werden. Bemerkt ein Teilnehmer 

einen Rechen- oder Registrierungsfehler auf einem Scoresheet, kann er die 

Änderung beim Turnierleiter beantragen, ohne einen formellen Protest 

einlegen zu müssen. 

§ 1001 Gründe für  Berichtigungen 
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Eine nachträgliche Berichtigung von Platzierungen ist nur durch den 

Richter oder dieSWRA möglich, und nur in den folgenden Fällen: 

 

- Es liegt ein Rechenfehler oder Schreibfehler in der Auswertung 

vor. 

- Ein Teilnehmer oder ein Pferd erweist sich nachträglich als 

nicht startberechtigt. 

- Ein Teilnehmer oder ein Pferd erweist sich nachträglich als 

disqualifiziert. 

- Einem Protest wird stattgegeben. 

§ 1002 Berichtigung während der Siegerehrung 

Der Richter unterbricht die Siegerehrung, er korrigiert die Richterkarte 

(Ergebnisliste) und lässt die korrigierte Richterkarte zum Sprecher 

bringen. Der Sprecher verliest die geänderte Platzierung. 

Der Richter korrigiert die Richterkarte (Ergebnisliste) und lässt die 

korrigierte Richterkarte zum Sprecher bringen. Der Sprecher verliest die 

geänderte Platzierung ohne eine erneute Siegerehrung. Der Sprecher 

fordert die Teilnehmer auf, die von der Änderung betroffen sind, zur 

Meldestelle zu kommen, um dort Schleifen und Preise zu tauschen. Der 

Richter lässt die ausgehängten Scoresheets einziehen, ändert sie und lässt 

sie erneut aushängen. 

§ 1003 Berichtigung nach dem Turnier  

Die SWRA stimmt die Änderung ab und veröffentlicht das geänderte 

Ergebnis. 
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2. Proteste 

§ 1004 Voraussetzungen 

1. Jeder Teilnehmer, der durch einen Verstoß gegen die 

Wettkampfordnung (Regelbuch) benachteiligt wurde, kann gegen die 

entsprechende Wertung Protest einlegen. Proteste gegen 

Mannschaftswertungen sind durch den Mannschaftsführer einzulegen. 

2. Proteste gegen Richterentscheidungen sind nur möglich, wenn diese 

rechtsmissbräuchlich vorgenommen wurden. 

§ 1005 Form 

Das Einlegen eines Protestes muss schriftlich, fristgemäß und unter 

Zahlung der Protestgebühr an den Turnierleiter erfolgen. Der Protest ist 

ausreichend zu begründen. Bei offensichtlichen Rechenfehlern kann der 

Protest auch mündlich ohne Zahlung einer Gebühr erfolgen. 

§ 1006 Frist  

Der Protest ist spätestens innerhalb 1 Stunde nach der Platzierung 

einzulegen und im Falle der letzten Prüfung eines Turniers eine halbe 

Stunde nach der Platzierung. 

§ 1007 Protestgebühren 

Die Protestgebühr beträgt CHF 100.00 

 

Die Gebühr ist bei Einlegen des Protestes bar zu entrichten. 

§ 1008 Entscheidung 

Über den Protest entscheidet der Turnierausschuss bis spätestens 2 

Stunden nach Ende der letzten Prüfung. 

 

Beteiligte oder aus sonstigen Gründen befangene Personen dürfen nicht 

über einen Protest entscheiden. 

 

Turnierausschuss: siehe Abschnitt A16 
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Abschnitt A.11 : Schleifen, Pokale und sonstige Preise 

§ 1100 Schleifen 

Für alle Klassen in Turnierdisziplinen müssen Schleifen gemäß der 

vorgeschriebenen Platzierung vergeben werden. Werden Nachnennungen 

akzeptiert, müssen genügend Schleifen vorhanden sein, andernfalls 

müssen fehlende Schleifen innerhalb von 28 Tagen nachgesandt werden. 

§ 1101 Schleifenfarben 

Die folgenden Schleifenfarben sind vorgeschrieben: 

 

1. Platz: Blau 

2. Platz: Rot 

3. Platz: Gelb 

4. Platz: Weiß 

5. Platz: Rosa 

6. Platz: Grün 

7. Platz: Lila 

8. Platz: Braun 

9. Platz: Grau 

10. Platz: Helblau 

Ab dem 11. Platz werden hellblaue Schleifen vergeben. 

 

All -around-Champion:  Lila (grosse Schleife) 

Reserve All-around Champion:  Lila-Weiss (grosse Schleife) 

§ 1102 Pokale 

Für jeden Sieger einer Klasse muss ein Ehrenpreis, z. B. ein Pokal, 

vergeben werden. 

Sind Geldpreise für bestimmte Klassen vorgesehen, so müssen sie in der 

Ausschreibung, spätestens im Programmheft, veröffentlicht werden. Ihre 

Ausschüttung ist für den Veranstalter verpflichtend. Die Staffelung der 

Ausschüttung ist dem Veranstalter überlassen. 

§ 1103 Jackpot-Klassen 

Eine Disziplin kann zusätzlich als Jackpot-Klasse (Sonderprüfung) 

ausgeschrieben werden. 

Dafür müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

- Es muss unabhängig vom Startgeld ein Jackpot vorhanden sein. 

- Der Jackpot (Einlage) muss mindestens das 5 fache der 

einzelnen Startgebühr betragen 

- Weiterhin muss mindestens die Hälfte der Startgelder 

zusätzlich ausgeschüttet werden. 

Die Höhe des Jackpots (Einlage) muss in der Ausschreibung veröffentlicht 

werden. 

§ 1104 Sachpreise 

Sachpreise müssen nicht bekannt gegeben werden, dies ist jedoch zu 

empfehlen, um die Attraktivität des Turniers zu steigern. Werden 

Sachpreise in der Ausschreibung oder dem Programmheft angekündigt, so 

müssen sie vergeben werden, wenn die Klasse zustande kommt. 
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Abschnitt A.12 : All -around-Champion 

§ 1200 Allgemein 

All -around-Championtitel werden für alle Teilnehmerklassen der 

offiziellen Turnierdiszipline vergeben. 

§ 1201 Voraussetzung 

Zur Ermittlung des All -around-Champions eines Turniers werden die 

erworbenen Punkte aus allen offiziellen Klassen addiert. All -around-

Champion kann nur werden, wer in mindestens 3 Klassen mit demselben 

Pferd jeweils 1 oder mehr Punkte erhielt. 

§ 1202 Titel  pro Leistungsklasse 

Es werden die Titel eines All -around-Champions und Reserve All-around 

Champions für jede der 4 LK (LK 1-4) vergeben, auch wenn die Punkte in 

zusammengelegten Klassen erworben wurden. 

§ 1203 Punktesystem 

Es gelten die Anzahl Punkte aus den Einzelwertungen 

§ 1204 Punktegleichstand 

Kommt es bei der Ermittlung des All -around-Champions in einer LK zu 

einem Punktegleichstand, wird folgendermaßen entschieden: 

 

1. Es wird der Teilnehmer zum Champion erklärt, der mit einem Pferd in 

den meisten Klassen Punktgewinne erzielen konnte. 

2. Der Reiter der die größte Anzahl teilnehmender Pferde besiegt hat, 

wird Champion. 

 

Sollte immer noch ein Gleichstand bestehen, werden 2 All -around-

Champions vergeben. Schleife, ggf. Pokal und Sachpreis werden nach 

Entscheidung des Veranstalters verteilt. 

Abschnitt A.13 Veröffentlichung der Ergebnisse 

1. Turniere  der Kategorien A/Q,D,M  

§ 1300 Turnierleiter  

Die Ergebnisse sind vom Turnierleiter in der Woche nach dem Turnier an 

den Sportchef der SWRA zu senden. 

Die Ergebnisse bestehen aus: 

- Datensatz der Ergebnisse (E-Mail oder Datenträger) 

- Originale der Ergebniskarten (Richterkarten) 

- Ergebnislisten 

- vollständige Teilnehmerliste 

- Richterbeurteilungsbogen 

- Vom Ringsteward unterschriebene Starterlisten 

- Turnierbeurteilungsbogen 

- Ringstewardbeurteilungsbogen 

- ggf. Richter/Ringstewardanwärter-Beurteilungsbogen 
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§ 1301 Bekanntgabe im Verbandsorgan 

Für die Bekanntgabe der Ergebnisse auf der Homepage ist die SWRA  

verantwortlich unter der Voraussetzung, dass die Ergebnisse 

vorschriftsmäßig übermittelt worden sind. 

§ 1302 Fehlerhafte Ergebnisse 

Sollte die Turnierleitung die Ergebnisse nicht rechtzeitig der SWRA 

melden oder die Ergebnisliste fehlerhaft oder unvollständig sein, werden 

die Ergebnisse von der SRWA nachträglich ermittelt und dem 

Turnierveranstalter eine Gebühr in Rechnung gestellt. Die Genehmigung 

eines zukünftigen Turniers kann versagt werden. 

§ 1303 Richter 

Die Ergebnisse sind vom Richter innerhalb 1 Woche nach dem Turnier an 

die SWRA zu senden. Die Ergebnisse bestehen aus: 

- Den Durchschlägen der Ergebniskarten (Richterkarten) 

- Vom Ringsteward unterschriebenen Starterlisten 

- Turnierbeurteilungsbogen 

- Ringstewardbeurteilungsbogen 

- ggf. Richter-/Ringsteward-Anwärter-Beurteilungsbogen 

2. Durchführung  von Turnieren und Aufgaben des 
Turnierpersonals 

Abschnitt A.14 : Veranstalter 

§ 1400 Kompetenzen 

Der Veranstalter ist verantwortlich für die Turniergenehmigung 

(Veranstaltervertrag) und die Einhaltung der darin festgelegten 

Bedingungen sowie der Einhaltung aller allgemeinen 

Durchführungsbestimmungen für Turniere. Bei Verstößen gegen die 

Durchführungsbestimmungen obliegt die Entscheidung, ob dem 

Veranstalter in Zukunft ein Turnier genehmigt wird, bezüglich Turnieren 

bei der SWRA 

§ 1401 Richtervertrag  

Zwischen dem Veranstalter und dem Richter muss ein schriftlicher Vertrag 

(SWRA-Formular ĂRichtervertragñ) abgeschlossen werden. Dieser wird 

dem Veranstalter vom Richter in 2-facher Ausfertigung zugesandt. Ein 

Exemplar muss vom Veranstalter innerhalb von 14 Tagen unterschrieben 

an den Richter zurückgeschickt werden. Nach Ablauf dieser Frist ist der 

Richter nicht mehr an seine Zusage gebunden. 

Dem Richter ist vom Veranstalter bis spätestens 2 Tage vor Turnierbeginn 

eine Zeiteinteilung zu übersenden. 

 

Am Ende des letzten Turniertags sind dem Richter und dem Ringsteward 

die vereinbarten Kostenerstattungen (Richter-/Ringstewardentgelt, 

Fahrtkosten, Nebenkosten) vollständig auszuzahlen. 
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§ 1402 Sicherheitsbestimmungen 

Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass wenn immer möglich eine 

Abgrenzung (Zaun, Bande,Absperrband) zwischen den Teilnehmern mit 

Pferden auf ihrem Weg in die Arena und dem Publikum vorhanden ist. 

Darüber hinaus muss ein Abstand zwischen Richter und Publikum 

gewährleistet sein. 

§ 1403 Reitbahn (Arena) 

Alle Klassen müssen in einer Reitbahn oder auf einem Reitplatz 

stattfinden, die den Erfordernissen der Disziplin genügen. Alle 

Turnierklassen müssen in einem von den Zuschauern abgegrenztem Raum 

(Zaun, Bande, sonstige Abgrenzung) stattfinden. 

§ 1404 Abreiteplätze 

Die zugelassenen Abreiteplätze müssen gekennzeichnet werden. Die 

Abreiteplätze müssen eine ausreichende Trennung von Reitern und 

Zuschauern gewährleisten. Die Bodenbeschaffenheit der Abreiteplätze 

muss ein gefahrloses Abreiten und eine wettkampfgerechte Vorbereitung 

ermöglichen. Die Mindestgröße der Abreiteplätze bei Turnieren muss 

20x40m betragen. 

§ 1405 Sanitäre Anlagen 

Für jedes Turnier müssen ausreichend sanitäre Anlagen zur Verfügung 

gestellt werden. 

Abschnitt A.15 : Aufsicht Abreitplatz 

§ 1500 Voraussetzung/Aufsicht Abreiteplatz  

Der Turnierwart wird für jedes Turnier einzeln bestimmt. Die 

Aufsichtsperson muss mindestens die Ringstewardausbildung besitzen 

oder vom Vorstand SWRA genehmigt werden. 

 

Die Aufsicht Abreiteplatz soll ein Tätigkeits- und Namenschild tragen 

§ 1501 Kategorien  A/Q, SM 

Bei Turnieren der Kategorie A/Q bestimmt die SWRA den jeweiligen 

Turnierwart und seinen Vertreter. 

§ 1502 Kategorien D und M 

Bei Turnieren der Kategorie D und M bestimmt der Veranstalter den 

jeweiligen Turnierwart. 

§ 1503 Kategorien B und E 

Bei Turnieren der Kategorie B und E ist kein Turnierwart notwendig, der 

Turnierleiter übernimmt die Aufgaben des Turnierwarts. 

§ 1504 Allgemeine Aufgaben 

Der Turnierwart überwacht das Turnier im Auftrag der für das Turnier 

zuständigen Genehmigungsstelle. Er ist der Genehmigungsstelle 

gegenüber auskunftspflichtig und ist für die Genehmigungsstelle 

handlungsbevollmächtigt.  

 

Er hat die Möglichkeit an grossen Turnieren (z. B.: mit zwei 

Abreiteplätzen) eine weitere Aufsicht oder einen Sportchef des Turniers 
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beim Veranstalter anzufordern. Die Aufsicht Abreiteplatz oder Sportchef 

muss mindestens eine Ringstewartausbildung besitzen oder vom Vorstand 

SWRA genehmigt werden. 

§ 1505 Aufgaben 

Der Turnierwart/Aufsicht Abreiteplatz hat das Recht und die Pflicht, 

Teilnehmer bei unsportlichem Verhalten innerhalb und außerhalb der 

Reitbahn zu verwarnen und muss den Richter von dem Vorfall in Kenntnis 

setzen. 

§ 1506 Anwesenheit 

Der Turnierwart/Aufsicht Abreiteplatz muss zu allen Zeiten, in denen auf 

den offiziell zugelassenen Plätzen abgeritten werden darf, anwesend sein. 

 

Wird in der Arena abgeritten, ist eine Abreiteplatzaufsicht notwendig. 

§ 1507 Abreit zeiten 

Die zugelassenen Abreitzeiten können per Aushang veröffentlicht sein. 

Werden Abreitzeiten ausgehängt so ist das Abreiten außerhalb der 

zugelassenen Abreitzeiten untersagt und kann zu einer Turniersperre 

führen. 

§ 1508 Ausrüstung 

Der Turnierwart/Aufsicht Abreiteplatz muss dieses Regelwerk der SWRA 

ständig bei sich führen. Eine vollständige Teilnehmerliste mit 

Startnummern ist der Aufsicht von der Meldestelle auszuhändigen.  

§ 1509 Anweisungen 

Den Anweisungen des Turnierwart/Aufsicht Abreitplatz ist von den 

Turnierteilnehmern Folge zuleisten. 

§ 1510 Kompetenz 

Der Turnierwart/Aufsicht Abreiteplatz überwacht das Geschehen auf dem 

Abreiteplatz. Sie ist verantwortlich für die Einhaltung dieses Regelwerks, 

der allgemeinen Sicherheit und Unfallverhütung und der 

Tierschutzbestimmungen im Pferdesport. 

§ 1511 Unfallverhütung  

Unter Unfallverhütung ist zu werten: 

Wer durch sein Verhalten andere Teilnehmer behindert oder gefährdet. 

§ 1512 Tierschutz 

Unter den Tierschutzbestimmungen im Pferdesport sind insbesondere zu 

werten: 

- Wer ein Pferd arbeitet, das aufgrund seiner körperlichen 

Verfassung nicht (mehr) in der Lage ist, an einem Wettbewerb 

teilzunehmen 

- wer ein Pferd so intensiv oder so lange arbeitet, dass seine 

physischen Grenzen erreicht sind 

- wer einem Pferd wiederholt gezielt Schmerzen zufügt 

- wer ein Pferd arbeitet, dass Verletzungen aufweist. 

 

Es obliegt dem Turnierwart/ Aufsicht auf dem Abreiteplatz, das Arbeiten 

von Pferden zu untersagen, die offensichtliche Bewegungsstörungen 
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aufweisen, deren Ursache vermutlich Schmerzen sind. Die Aufsicht muss 

dem Turnierausschuss den Vorfall berichten. Die weitere Verantwortung 

obliegt dem Turnierausschuss. 

§ 1513 Verwarnung 

Der Turnierwart/Aufsicht Abreiteplatz ist befugt, gegen Teilnehmer eine 

Verwarnung auszusprechen, wenn diese mit ihrem Verhalten gegen die 

genannten Bestimmungen verstoßen. Die Verwarnung muss schriftlich 

erfolgen und vom Teilnehmer unterzeichnet werden. Der 

Turnierwart/Aufsicht muss dem Turnierausschuss den Vorfall berichten. 

Die weitere Verantwortung obliegt dem Turnierausschuss (siehe Abschnitt 

A.16). Ein Teilnehmer muss mit dem Ausschluss vom Turnier rechnen, 

wenn er trotz Verwarnung durch die Aufsicht weiterhin gegen angemahnte 

Bestimmungen verstößt. 

 

Weiteres regelt der Vorstand der SWRA. 

§ 1514 Teilnehmerkennzeichnung auf dem Abreitplatz  

Jeder Benutzer des Abreitplatzes muss beim Abreiten die für dieses 

Turnier gültige Startnummer dieser Pferd-/Reiter-Kombination tragen. 

Unter ĂAbreitenñ im Sinne dieses Regelwerks wird jegliches Arbeiten von 

Pferden an der Hand, an der Longe oder unter dem Sattel verstanden. 
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§ 1515 Ausrüstung auf dem Abreiteplatz 

Grundsätzlich sind auf dem Abreiteplatz nur nach diesem Regelwerk 

zugelassenen Ausrüstungsgegenstände zugelassen. Die Aufsicht auf dem 

Abreiteplatz kann die Entfernung von Ausrüstungsteilen verlangen, die 

den Ausrüstungsbestimmungen der SWRA nicht entsprechen. 

Ausdrücklich verboten ist: 

- Reiten ohne Sattel 

- Reiten ohne zulässige Zäumung 

- Mehr als ein Reiter auf einem Pferd 

- Kinder auf Sätteln, deren Steigbügel zu lang sind 

- Reiten mit Handpferd 

§ 1516 Ausnahmen 

Auf dem Abreiteplatz zugelassen sind: 

- Gleitendes Ringmartingal 

- Sperrhalfter aus Leder oder Nylon von mindestens 1cm Breite, 

dessen Nasenriemen oberhalb des Gebisses angebracht ist 

- Fellunterlagen oder sonstige schonende Unterlagen an den 

Ausrüstungsgegenständen 

- Fliegenschutz 

- Bandagen, Gamaschen, Streichkappen 

- Für Teilnehmer Führzügel-Klasse und klassische Reiter als 

Teilnehmer reitweisen- übergreifender Wettbewerbe: 

- Einfache oder doppelte (Dreiecks-, Lauffer-) Zügel beidseitige 

Ausbindezügel oder Stoßzügel aus Leder, Gurtband und/oder 

Gummi 

- Ausdrücklich verboten sind alle anderen (hier nicht erwähnten) 

Arten von Hilfszügeln und Ausbindern. 

§ 1517 Longieren 

Longieren ist auf geeigneten Plätzen auf dem Turniergelände erlaubt. Es 

darf nur longiert werden, wenn keine anderen Teilnehmer bereits dort 

reiten. Longierte Pferde dürfen soweit ausgebunden werden, dass sich die 

Nasenrückenlinie vor oder an der Senkrechten befindet. Gebisse für das 

Longieren müssen dem Regelbuch entsprechen (Kappzaum erlaubt).  

§ 1518 Beschaffenheit von Abreiteplätzen 

Die zugelassenen Abreiteplätze müssen gekennzeichnet werden. Die 

Beschaffenheit der Abreiteplätze muss ein gefahrloses Abreiten und eine 

wettkampfgerechte Vorbereitung für die laufende und nächste Prüfung 

ermöglichen. Die Aufsicht soll dem Turnierleiter melden, wenn 

Pflegemaßnahmen des Abreiteplatzes durchgeführt werden müssen. 

§ 1519 Turnierausschuss 

Der Turnierwart ist Mitglied des Turnierausschusses, der verantwortlich 

für Proteste und Turniersperren ist. 

§ 1520 Aufgaben in der Meldestelle 

Der Turnierwart überwacht die Arbeit der Meldestelle. Er überprüft, ob die 

folgenden Aushänge von der Meldestelle richtig ausgehängt wurden: 

 

- Die Reitaufgaben (Pattern) für alle Klassen ï mind. 1 Stunde 

vor Turnierbeginn 
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- Die Starterlisten jeder Klasse ï mind. 1 Stunde vor jeder Klasse 

- Die Kopien der Scoresheets ï nach der Siegerehrung und 

Auswertung durch die Meldestelle 

- Bei Turnieren der Kat. A, B und D ein Zeitablaufplan mit 

Beginn der einzelnen Prüfungen 

- Die Ergebnislisten jeder Klasse ï nach Auswertung durch die 

Meldestelle 

§ 1521 Aushängen der Scoresheets 

In den folgenden Disziplinen müssen die in den Wettkampfbestimmungen 

(siehe Teil B) beschriebenen Richtverfahren angewandt und die 

Scoresheets ausgehängt werden: 

 

- Trail 

- Western Riding 

- Super Horse 

- Reining 

- Jungpferdeprüfungen 

- Working Cow Horse 

- Cutting 

§ 1522 Ausnahmen 

In den folgenden Disziplinen müssen keine Score Sheets ausgehängt 

werden. 

- Western Pleasure 

- Western Horsemanship 

- Showmanship at Halter 

 

§ 1523 Sonstiges 

Der Turnierwart sendet einen Turnierbericht an die zuständige 

Genehmigungsstelle. 

Abschnitt A.16 : Turnierausschuss 

§ 1600 Allgemein 

Der Turnierausschuss  ist zuständig für Proteste und Ausschlüsse vom 

Turnier. 

§ 1601 Zusammensetzung 

Der Turnierausschuss besteht aus dem Turnierwart, dem Richter und dem 

Veranstalter. 

Abschnitt A.17 : Nennstelle 

§ 1700 Allgemein 

Die Nennstelle ist in der Ausschreibung mit Namen, Adresse und 

Telefonnummer anzugeben. 

§ 1701 Annahme der Nennungen 

Die Nennstelle nimmt die Nennungen an und muss Nennungen ablehnen, 

die nicht den Bestimmungen des Regelwerks entsprechen. Die Nennstelle 

kann, aber muss nicht, Kontakt zu einem Teilnehmer aufnehmen, damit 

diesem Gelegenheit gegeben wird, seine Nennung zu korrigieren. 



40 

§ 1702 Nennbestätigung und Zeitplan 

Ist in der Ausschreibung eine Officecharge vorgesehen, so hat die 

Nennstelle die Pflicht, eine Nennbestätigung an die Teilnehmer zu 

versenden, die auf dem Postwege bei den Teilnehmern mind. 2 Werktage 

vor dem ersten Turniertag eintrifft. Die Nennbestätigung enthält die 

Auflistung der genannten Klassen, bestätigt den Eingang der Nenngelder 

und Nebenkosten und weist noch offen stehende Beträge aus, die vor Ort 

entrichtet werden müssen. Die Nennbestätigung gibt einen Zeitplan an in 

dem alle Klassen in der vorgesehenen Reihenfolge aufgeführt sind und die 

folgenden Uhrzeiten angegeben sind: 

- Öffnung der Meldestelle an jedem Turniertag 

- Zeitablaufplan  

§ 1703 Sonstiges 

Die Nennstelle gibt die gesammelten und geordneten Nennungen an die 

Meldestelle weiter. 

Abschnitt A.18 : Meldestelle 

§ 1800 Allgemein 

Die Meldestelle übernimmt alle angenommenen Nennungen von der 

Nennstelle (falls diese nicht dieselbe Stelle ist) und verarbeitet sie in der 

Datenverarbeitung. Der Leiter der Meldestelle wird vom Veranstalter oder 

Turnierleiter bestimmt und ist namentlich anzugeben. 

§ 1801 Aufnahme der Teilnehmer 

Die Meldestelle empfängt die Teilnehmer auf dem Turnier, kontrolliert die 

Startvoraussetzungen (Nennbestätigung, Mitglieds-/Turnierausweis, 

Pferdepass) und vergibt die Startnummern. Sie weist die Boxen- oder 

Paddockplätze zu und gibt Auskunft über die weitere Organisation des 

Turniers. 

§ 1802 Startnummern 

Es wird für jede Pferd-/Reiter-Kombination ein Startnummernpaar 

vergeben. Die Zahlen auf den Startnummern müssen mindestens 90mm 

hoch sein. Es sind keine anderen (teilnehmereigenen) Startnummern 

zulässig. 

§ 1803 Aushang für  die Teilnehmer 

Die Meldestelle ist verantwortlich für den Aushang folgender 

Informationen: 

- Aktueller Zeitplan 

- Alle Patterns des Turniers 

- Starterlisten für jede Klasse mind. 1 Stunde vor Beginn der 

Klasse, ausgehängt bei der Meldestelle und am Abreiteplatz 

- Kopien der Scoresheets nach stattgefundenen Klassen. Es 

werden keine Original-Score-sheets ausgehängt. Ist ein 

Kopieren aus technischen Gründen nicht möglich, so 

verbleiben die Scoresheets bei der Meldestelle und stehen den 

Teilnehmern zur Einsicht zur Verfügung. 

- Ergebnislisten (Platzierungen) nach stattgefundenen Klassen 
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§ 1804 Starterlisten 

Die Startreihenfolge wird mit einer Starterliste vom Turnierleiter oder der 

Meldestelle mind. 1 Stunde vor Beginn der jeweiligen Klasse festgelegt 

und ausgehängt. Sie muss von Klasse zu Klasse unterschiedlich sein. Bei 

einem Reiter mit mehreren Pferden sollen möglichst viele andere Reiter 

zwischen seinen Starts liegen. Auf der Starterliste müssen alle für die 

jeweilige Prüfung genannten Pferd-/Reiter-Kombinationen aufgeführt sein. 

Sie muss folgende Angaben enthalten: SWRA-Nummer und Name der 

Prüfung, Startnummer der Pferd-/Reiter-Kombination, Name und LK des 

Reiters, Name, Geschlecht und Geburtsjahr des Pferdes. Start- und 

Ergebnislisten von Jungpferdeprüfungen müssen wenn möglich zusätzlich 

auch die Namen beider Elterntiere und den Namen des Züchter des 

Jungpferdes, soweit bekannt, enthalten. 

§ 1805 Startreihenfolge 

Die Startreihenfolge ist laut ausgehängter Starterliste bindend 

vorgeschrieben. Bei Nichteinhalten der Reihenfolge verliert der 

Teilnehmer seine Startberechtigung. Eine Änderung der ausgehängten 

Starterlisten ist nur durch den Turnierleiter und nur bis 1 Stunde vor 

Aushang der Starterlisten möglich. Ausnahme: Fehler in der 

Datenverarbeitung. Auf eine nachträgliche Änderung einer Starterliste 

muss mit einer Ansage durch den Sprecher aufmerksam gemacht werden. 

Abschnitt A.19 : Ansager 

§ 1900 Allgemein 

Der Ansager wird vom Veranstalter und/oder Turnierleiter bestimmt. Die 

bestimmte Person muss mit der allgemeinen Turnierorganisation vertraut 

sein. Der Ansager trägt zu einem reibungslosen, zügigen Ablauf nach 

Klassenplan bei. 

1. Offizielle Ansagen 

§ 1901 Startbereitschaft 

Der Ansager sollte sich an folgende Formulierungen halten: Aufruf 

Startbereitschaft für die nächste KlasseĂ Für die nächste Klasse... halten 

sich bitte bereit: Die Startnummern... ñAufruf der startenden Teilnehmer 

ĂEs reitet (reiten) bitte ein: Die Startnummer(n)... ñIst ein aufgerufener 

Teilnehmer nicht vor dem Tor, so erfolgt der letzte Aufruf für diesen 

Teilnehmer ĂLetzter Aufruf für die Startnummer... ñErscheint der 

Teilnehmer mit der aufgerufenen Startnummer nicht unmittelbar nach 

diesem Aufruf, ist er nicht mehr startberechtigt. 

§ 1902 Anweisungen des Richters 

Der Ansager gibt die Anweisungen des Richters/Ringstewards an die 

Teilnehmer weiter. Dies können Anweisungen zum Aufstellen, zum 

Beginnen der Prüfung, zur verlangten Gangart oder zur Unterbrechung der 

Prüfung sein. 

Gangarten werden in Westernprüfungen mit den amerikanischen 

Fachbegriffen angesagt. 

Walk, jog, moderate extension of the jogé.., 

lope with forward motioné your horse, 

Please... your horse! 

Reverse, please reverse! 

Stop, please Stopp your horse! 
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In reitweisenübergreifenden Wettbewerben werden sie in Deutsch und 

Englisch angesagt. 

Please walk your horse! Bitte im Schritt reiten! 

Please jog your horse! Bitte im Trab reiten! 

Please lope your horse! Bitte im Galopp reiten! 

Please reverse your horse! Bitte eine Kehrtvolte reiten! 

Please Stopp your horse! Bitte anhalten! 

Please line up in front of the audience! Stellen sie sich bitte in Richtung 

Zuschauer auf! 

§ 1903 Unterbrechung der Prüfung 

Der Richter kann eine Prüfung jederzeit unterbrechen. Der Abbruch einer 

Prüfung wird vom Richter durch Handzeichen an den Sprecher oder durch 

Abpfeifen mit einer Trillerpfeife signalisiert. Die Ansage des Sprechers 

sollte lauten: ĂHalten Sie bitte ihr/e Pferd/e an, die Prüfung wird 

unterbrochen!ñ 

§ 1904 Kommunikation  Ringsteward 

Der Ansager muss sich mit dem Ringsteward über die Kommunikation 

(Handzeichen, Sprechfunk) für die Gangarten und Anweisungen 

abstimmen. 

§ 1905 Ergebnisliste 

Nach dem Ende der Klasse nimmt der Ansager die Ergebnisliste 

(Richterkarte) für die Siegerehrung entgegen. 

2. Weitere Ansagen und Kommentare 

§ 1906 Ansagen zur Organisation 

Der Ansager gibt Weisungen des Turnierleiters und des Richters und 

weitere Ansagen, die die Ordnung auf dem Turnierplatz betreffen, an die 

Teilnehmer und das Publikum weiter. 

z. B. 

ĂDer Fahrer des Fahrzeugs... soll bitte...ñ 

ĂDer zuständige Betreuer des Pferdes... /Box... usw.ñ 

ĂDer Teilnehmer mit der Start-Nr.... bitte zur Meldestelle.ñ 

 

Er soll diese Ansagen zwischen Prüfungen und zwischen Ritten 

durchführen und nicht, während sich Teilnehmer in Prüfungen befinden, es 

sei denn, diese Ansagen betreffen den Verlauf der stattfindenden Prüfung. 

§ 1907 Kommentare 

Der Ansager soll mit erläuternden Kommentaren zu den Prüfungen das 

Verständnis für das Westernreiten und seine Diszipline beim Publikum 

fördern. Er darf dafür Textstellen aus diesem Regelwerk und eigene 

Kommentare verwenden. Der Ansager darf keine Kommentare über eine 

startende Pferd-/Reiter-Kombination abgeben, die über die Nennstellen-

Daten hinausgehen, wie z. B. frühere Erfolge und Meistertitel. Der 

Ansager darf keine Kommentare über die Anforderungen einer Prüfung 

geben, während Teilnehmer bereits in der Prüfung sind, wie z. B. ĂBeim 

Tor kommt es jetzt darauf an...ñ 

 

Der Ansager darf mit seinem Kommentar in keiner Weise Teilnehmer 

bewerten. 
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§ 1908 Platzierung und Siegerehrung 

Der Ansager ruft die für die Platzierung bestimmten Teilnehmer in die 

Bahn und zur Aufstellung. Er verliest die Platzierung in umgekehrter 

Reihenfolge (vom Letzt platzierten bis zum Sieger) und nennt dabei die 

Startnummer, den Teilnehmer und das Pferd. Der Aufruf sollte in einer 

zufälligen Reihenfolge geschehen 

§ 1909 Ehrenrunde 

Nach der Preisverleihung kann der Ansager die Platzierten zu einer 

Ehrenrunde auffordern. Diese wird im Allgemeinen im Galopp angesagt. 

Ist die angesagte Gangart Galopp, so dürfen die Platzierten auch im 

eigenen Ermessen traben oder Schritt reiten. In manchen Prüfungen kann 

die Ehrenrunde im Jog oder Schritt angesagt werden (Jugend, Führzügel-

Klasse usw.) Darüber sollte sich der Ansager vor der Siegerehrung mit 

dem Richter oder Ringsteward abstimmen. Insbesondere sollte in den 

Jugendklassen der unteren LK kein Galopp für die Ehrenrunde verlangt 

werden. 

 

In Showmanship at Halter wird die Ehrenrunde im Schritt ausgeführt. 

 

 

§ 1910 Ausreiten nach der Platzierung 

Nach der Siegerehrung und ggf. Ehrenrunde fordert der Ansager die 

Platzierten zum Verlassen der Arena auf. 

ĂBitte verlassen Sie die Arena im Schritt.ñ 

Die Platzierten verlassen die Arena in beliebiger Reihenfolge. 

§ 1911 Unterlagen 

Der Ansager gibt seine Unterlagen (Ergebnislisten) an die Meldestelle 

weiter. 

Abschnitt A.20 : Doorman 

§ 2000 Allgemein 

Der Doorman wird vom Veranstalter/Turnierleiter bestimmt. 

§ 2001 Startbereitschaft 

Der Doorman muss von der Meldestelle die aktuellen Starterlisten 

erhalten. Er ruft die Startbereitschaft der für die nächste Klasse erwarteten 

Teilnehmer auf und kontrolliert ihre Anwesenheit. Er kann dem Ansager 

nicht erschienene Teilnehmer mitteilen und um Aufruf dieser Teilnehmer 

bitten. 

§ 2002 Einr eiten 

Werden die Teilnehmer vom Ansager zum Einreiten aufgefordert, so 

öffnet der Doorman das Tor. Nach dem letzten aufgeforderten Teilnehmer 

oder dem letzten Aufruf eines bislang nicht erschienenen Teilnehmers 

schließt der Doorman auf das Handzeichen des Richters das Tor. 

Kein weiterer Teilnehmer ist dann noch startberechtigt. 

§ 2003 Ausreiten 

Der Doorman öffnet das Tor nach dem Ende der jeweiligen Prüfung. 
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§ 2004 Kommentare 

Der Doorman soll keine Kommentare oder Bewertungen über Pferd-

/Reiter-Kombinationen äußern noch soll er Ratschläge an Teilnehmer 

geben, die über die allgemeine Turnierorganisation hinausgehen. 

Abschnitt A.21 : Parcoursdienst 

§ 2100 Parcourschef 

Für die Mannschaft des Parcoursdienstes bestimmt der Veranstalter 

und/oder Turnierleiter einen Parcourschef. Dieser muss mit dem 

Regelwerk vertraut sein. Dem Parcourschef obliegt die Bereitstellung aller 

Hindernisse und Bahnmarkierungen, die für das Turnier benötigt werden. 

§ 2101 Aufgaben 

Dem Parcourschef sind alle Patterns vom Turnierleiter auszuhändigen. Der 

Parcourschef bereitet die Arena für die nächste Prüfung vor. Er stimmt die 

Aufstellung von Hindernissen und Bahnmarkierungen mit dem Richter ab. 

Der Richter hat die vorbereitete Arena zu genehmigen. 

 

 

§ 2102 Parcourshelfer 

Der Parcourschef gibt Weisungen an seine Parcourshelfer, wie sie die 

Hindernisse aufstellen, wieder herstellen und abräumen sollen. Auch der 

Richter oder Ringsteward können Anweisungen direkt an die 

Parcourshelfer geben. 

§ 2103 Wiederherstellung von Hindernissen 

Der Parcoursdienst darf nur nach dem Ende eines Rittes arbeiten oder in 

gebührendem Abstand zum Teilnehmer an Hindernissen, die der 

Teilnehmer bereits absolviert hat. Auf keinen Fall darf an einem Hindernis 

gearbeitet werden, während sich ein Teilnehmer daran oder darin befindet. 

Wird ein Hindernis von einem Teilnehmer verändert und soll dieses 

Hindernis im Laufe des Patterns noch einmal benutzt werden (kombinierte 

Hindernisse), so darf es zwischenzeitlich nicht wieder hergestellt werden. 

§ 2104 Unterbrechung eines Rittes 

Die Wiederherstellung eines Hindernisses, für die eine Unterbrechung des 

Rittes notwendig ist, bedarf der Genehmigung (Handzeichen, Anweisung) 

des Richters. 
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